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AIXTRON SE  
Herzogenrath  

   
ISIN DE000A0WMPJ6 (WKN A0WMPJ)  

 
 

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung  
  
  

Wir laden hiermit die Aktionäre der AIXTRON SE mit dem Sitz in Herzogenrath  
zu der am 

Mittwoch, den 13. Mai 2026, um 10:00 Uhr (MESZ) 
im Parkhotel Quellenhof Aachen,  

Monheimsallee 52,  
52062 Aachen  

 
stattfindenden  

 

ordentlichen Hauptversammlung  
 

ein.  
 
 

Die diesjährige ordentliche Hauptversammlung wird als Präsenzhauptversammlung 
durchgeführt.  
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1. Tagesordnung 

 

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der AIXTRON SE zum 31. Dezember 2025, des gebilligten 
Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2025 und des zusammengefassten Lageberichts für die AIXTRON 
SE und den Konzern für das Geschäftsjahr 2025, des Berichts des Aufsichtsrats, des Vorschlags des 
Vorstands für die Verwendung des Bilanzgewinns sowie des erläuternden Berichts des Vorstands zu den 
Angaben nach §§ 289a, 315a Handelsgesetzbuch 
 
Diese Unterlagen sind von der Einberufung der Hauptversammlung an auf der Internetseite der 
Gesellschaft unter  

www.aixtron.com/hv 
 

abrufbar. Sie werden auch während der Hauptversammlung über die genannte Internetadresse zugänglich 
sein sowie in der Hauptversammlung zugänglich gemacht und erläutert werden. 
 

Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss und den Konzernabschluss zum 
31. Dezember 2025 gebilligt; der Jahresabschluss ist damit gemäß § 172 AktG1 festgestellt. Entsprechend 
den gesetzlichen Bestimmungen ist daher zu Tagesordnungspunkt 1 keine Beschlussfassung vorgesehen. 
Auch die übrigen vorgenannten Unterlagen sind der Hauptversammlung nach § 176 Abs. 1 Satz 1 AktG 
lediglich zugänglich zu machen, ohne dass es – abgesehen von der Beschlussfassung über die 
Gewinnverwendung, die unter Tagesordnungspunkt 2 erfolgt – einer Beschlussfassung der 
Hauptversammlung hierzu bedarf. 

 

2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2025 
 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2025 in Höhe von 
EUR 120.995.623,50 wie folgt zu verwenden: 
 

• Ausschüttung einer Dividende von EUR 0,15 je 
dividendenberechtigter Stückaktie an die Aktionäre 

EUR 16.917.878,70 

• Gewinnvortrag auf neue Rechnung EUR 104.077.744,80 

Sollte sich die Zahl, der für das Geschäftsjahr 2025 dividendenberechtigten Stückaktien bis zur 
Hauptversammlung verändern, wird in der Hauptversammlung ein entsprechend angepasster 
Beschlussvorschlag zur Abstimmung gestellt, der unverändert eine Dividende in Höhe von EUR 0,15 je 
dividendenberechtigter Stückaktie sowie einen entsprechend angepassten Gewinnvortrag vorsieht. 
In Übereinstimmung mit § 58 Abs. 4 Satz 2 AktG erfolgt die Auszahlung der Dividende am dritten auf den 
Hauptversammlungsbeschluss folgenden Geschäftstag, d.h. am 19. Mai 2026. 

 

3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands der AIXTRON SE für das 
Geschäftsjahr 2025 
 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2025 amtierenden Mitgliedern des Vorstands 

der AIXTRON SE für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen. 

 
 
 
 

 
1  Auf die AIXTRON SE finden aufgrund der Verweisungsnormen der Verordnung (EG) Nr. 2157/2001 des Rates vom 

8. Oktober 2001 über das Statut der Europäischen Gesellschaft (SE) („SE-Verordnung“), insbesondere Art. 9 Abs. 1, 

Art. 52 und Art. 53 SE-VO, die für Aktiengesellschaften mit Sitz in Deutschland maßgeblichen Vorschriften Anwendung, 

soweit sich aus spezielleren Vorschriften der SE-VO nichts anderes ergibt. 

https://www.aixtron.com/hv


 
 

 

3  

 

 

4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats der AIXTRON SE für das 
Geschäftsjahr 2025 
 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2025 amtierenden Mitgliedern des 
Aufsichtsrats der AIXTRON SE für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen. 

 

5. Beschlussfassung über die Billigung des nach § 162 AktG erstellten und geprüften Vergütungsberichts für 
das Geschäftsjahr 2025 
 

Gemäß § 162 AktG haben Vorstand und Aufsichtsrat jährlich einen Vergütungsbericht zu erstellen und der 
Hauptversammlung gemäß § 120a Abs. 4 AktG zur Billigung vorzulegen. 
 

Der Vergütungsbericht wurde gemäß § 162 Abs. 3 AktG durch den Abschlussprüfer, die KPMG AG 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Alfredstraße 277, Essen, daraufhin geprüft, ob die gesetzlich geforderten 
Angaben nach § 162 Abs. 1 und Abs. 2 AktG gemacht wurden. Der Vermerk über die Prüfung des 
Vergütungsberichts ist dem Vergütungsbericht beigefügt. 
 

Der Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2025 ist auf der Internetseite der Gesellschaft unter  
 

https://www.aixtron.com/de/investoren/corporate-governance/vergütungsbericht 
 
abrufbar. 
 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den nach § 162 AktG erstellten und geprüften Vergütungsbericht 
für das Geschäftsjahr 2025 zu billigen. 

 

6. Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers sowie des 
Prüfers des Nachhaltigkeitsberichts für das Geschäftsjahr 2026 
 

Der Aufsichtsrat schlägt auf Empfehlung seines Prüfungsausschusses vor zu beschließen: 
 

1. Die KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Alfredstraße 277, Essen wird zum Abschlussprüfer 
und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2026 gewählt. 

 

2. Die KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Alfredstraße 277, Essen wird zum Prüfer der 
integrierten Nachhaltigkeitsberichterstattung für das Geschäftsjahr 2026 gewählt.  

 

Über beide Punkte soll gesondert abgestimmt werden. 
 

Der Prüfungsausschuss hat in seiner Empfehlung erklärt, dass diese frei von ungebührlicher Einflussnahme 
durch Dritte gemäß Art. 16 Abs. 2 der EU-Abschlussprüferverordnung (Verordnung (EU) Nr. 537/2014) ist 
und ihm keine die Auswahlmöglichkeiten der Hauptversammlung beschränkende Klausel im Sinne von Art. 
16 Abs. 6 der EU-Abschlussprüferverordnung auferlegt wurde. 
 

Die Wahl zum Prüfer des Nachhaltigkeitsberichts erfolgt vor dem Hintergrund der neuen Regelungen zur 
Nachhaltigkeitsberichterstattung, welche die EU-Richtlinie zur Nachhaltigkeitsberichterstattung (Richtlinie 
(EU) 2022/2464; sog. Corporate Sustainability Reporting Directive) für Unternehmen wie die AIXTRON SE 
vorsieht. Mit einer baldigen Umsetzung der Richtlinie in nationales Recht wird fest gerechnet, weshalb 
entsprechend den europäischen Vorgaben bereits jetzt auch eine Wahl des Nachhaltigkeitsprüfers durch 
die Hauptversammlung durchgeführt werden soll. 

 

https://www.aixtron.com/de/investoren/corporate-governance/Verg%C3%BCtungsbericht
https://www.aixtron.com/de/investoren/corporate-governance/Verg%C3%BCtungsbericht
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7. Beschlussfassung über die Aufhebung der bestehenden und Erteilung einer neuen Ermächtigung zum 
Erwerb eigener Aktien auch unter Ausschluss eines Andienungsrechts und zu deren Verwendung auch 
unter Ausschluss des Bezugsrechts sowie Ermächtigung zur Einziehung erworbener eigener Aktien und 
Kapitalherabsetzung 

 

Die Hauptversammlung vom 25. Mai 2022 hat unter Tagesordnungspunkt 9 eine Ermächtigung zum Erwerb 

und zur Verwendung eigener Aktien beschlossen. Von der Ermächtigung wurde bislang nicht Gebrauch 

gemacht. Die Ermächtigung besteht bis zum 24. Mai 2027 und läuft damit u.U. noch vor dem für die 

ordentliche Hauptversammlung im Jahr 2027 vorgesehenen Datum ab. Daher soll zur Wahrung der 

Flexibilität bezüglich des Erwerbs und der Verwendung eigener Aktien unter Aufhebung der bestehenden 

Ermächtigung vom 25. Mai 2022 erneut eine Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener 

Aktien nach § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts beschlossen 

werden. Hierdurch soll dem Unternehmen weiterhin ermöglicht werden, eigene Aktien zu erwerben, 

insbesondere zur Wahrung der Flexibilität, aktienbasierte Vergütungs- oder Belegschaftsaktienprogramme 

für Mitarbeiter und/oder den Vorstand mit eigenen Aktien unterlegen zu können. 
 

Der Bericht des Vorstands über die Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss ist auf der Internetseite der 
Gesellschaft unter 
 

www.aixtron.com/hv 
 
abrufbar. 

 

Die AIXTRON SE hält zum Zeitpunkt der Einberufung 670.262 Stück eigene Aktien. 
 
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

1. Die von der Hauptversammlung vom 25. Mai 2022 unter Tagesordnungspunkt 9 erteilte 

Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien wird für die Zeit ab 

Wirksamwerden der nachfolgenden neuen Ermächtigung aufgehoben und ersetzt. 
 

2. Die Gesellschaft wird gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG ermächtigt, im Rahmen der gesetzlichen 

Grenzen bis zum 12. Mai 2031 eigene Aktien der Gesellschaft im Umfang von bis zu insgesamt 10 

Prozent des zum Zeitpunkt der Beschlussfassung oder – falls dieser Wert geringer ist – des zum 

Zeitpunkt der Ausübung der Ermächtigung bestehenden Grundkapitals zu erwerben. Dabei dürfen 

auf die aufgrund dieser Ermächtigung erworbenen Aktien zusammen mit anderen eigenen Aktien, 

die sich im Besitz der Gesellschaft befinden oder ihr nach den §§ 71a ff. AktG zuzurechnen sind, zu 

keinem Zeitpunkt mehr als 10 Prozent des Grundkapitals entfallen. Die Ermächtigung darf von der 

Gesellschaft nicht zum Zweck des Handels in eigenen Aktien genutzt werden. 
 

3. Die Ermächtigung unter Ziff. 2. kann ganz oder in Teilbeträgen, einmal oder mehrmals, in 

Verfolgung eines oder mehrerer Zwecke durch die Gesellschaft ausgeübt werden. Sie darf auch 

durch von der Gesellschaft abhängige oder im unmittelbaren oder mittelbaren Mehrheitsbesitz 

der Gesellschaft stehende Gesellschaften oder durch von ihr oder diesen beauftragte Dritte 

ausgeübt werden. 
 

4. Der Erwerb von eigenen Aktien darf nach Wahl des Vorstands (1) über die Börse oder (2) mittels 

eines an alle Aktionäre gerichteten öffentlichen Kaufangebots der Gesellschaft bzw. mittels einer 

öffentlichen Aufforderung zur Abgabe eines solchen Angebots erfolgen. 

 

a. Im Falle des Erwerbs über die Börse darf der von der Gesellschaft gezahlte Gegenwert je 

Aktie der AIXTRON SE (ohne Erwerbsnebenkosten) den durchschnittlichen Schlusskurs 

einer Aktie der AIXTRON SE im XETRA-Handelssystem oder einem vergleichbaren 

https://www.aixtron.com/hv
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Nachfolgesystem an der Frankfurter Wertpapierbörse an den letzten drei 

Börsenhandelstagen vor der Verpflichtung zum Erwerb der Aktien um nicht mehr als 10 

Prozent über und nicht mehr als 20 Prozent unterschreiten. Die nähere Ausgestaltung des 

Erwerbs bestimmt der Vorstand der Gesellschaft. 
 

b. Erfolgt der Erwerb über ein öffentliches Kaufangebot der AIXTRON SE bzw. eine 

öffentliche Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots, dürfen der gebotene Kaufpreis 

oder die Grenzwerte der Kaufpreisspanne je Aktie der AIXTRON SE (ohne 

Erwerbsnebenkosten) den Durchschnitt der Schlusskurse der Aktie der AIXTRON SE im 

XETRA-Handelssystem oder einem vergleichbaren Nachfolgesystem an der Frankfurter 

Wertpapierbörse an den letzten drei Börsenhandelstagen vor dem Tag der 

Veröffentlichung des Kaufangebots bzw. der öffentlichen Aufforderung zur Abgabe eines 

Kaufangebots um nicht mehr als 10 Prozent über- und nicht mehr als 20 Prozent 

unterschreiten. Die näheren Einzelheiten der Ausgestaltung des Angebots bzw. der an die 

Aktionäre gerichteten öffentlichen Aufforderung zur Abgabe von Kaufangeboten an 

Aktionäre bestimmt der Vorstand der Gesellschaft. 

 

Ergeben sich nach der Veröffentlichung eines Kaufangebots bzw. der öffentlichen 

Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots erhebliche Kursabweichungen vom 

gebotenen Kaufpreis oder den Grenzwerten der Kaufpreisspanne, so kann das Angebot 

bzw. die Aufforderung zur Abgabe eines solchen Angebots angepasst werden. In diesem 

Fall wird auf den Durchschnitt der Schlusskurse an den letzten drei Börsenhandelstagen 

vor der Veröffentlichung einer etwaigen Anpassung abgestellt. Das Kaufangebot bzw. die 

Aufforderung zur Abgabe eines solchen Angebots kann neben der Möglichkeit zur 

Anpassung des Kaufpreises bzw. der Kaufpreisspanne eine Annahme- bzw. Angebotsfrist 

und weitere Bedingungen vorsehen. 

 

Sofern die Anzahl der zum Kauf angedienten bzw. angebotenen AIXTRON-Aktien das 

vorhandene Rückkaufvolumen überschreitet, kann unter insoweit partiellem Ausschluss 

eines eventuellen Andienungsrechts der Erwerb nach dem Verhältnis der angedienten 

bzw. angebotenen Aktien je Aktionär erfolgen. Ebenso können eine bevorrechtigte 

Berücksichtigung bzw. Annahme geringer Stückzahlen bis zu 100 Stück zum Erwerb 

angebotener Aktien je Aktionär sowie eine Rundung nach kaufmännischen Grundsätzen 

vorgesehen werden. 
 

5. Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats eigene Aktien der Gesellschaft, 

die aufgrund der vorstehenden Ermächtigung oder aufgrund einer früher erteilten Ermächtigung 

oder in sonstiger Weise erworben wurden bzw. werden, über die Börse oder durch Angebot an alle 

Aktionäre im Verhältnis ihrer Beteiligungsquoten zu veräußern. Darüber hinaus dürfen die 

aufgrund der vorstehenden Ermächtigung oder aufgrund einer früher erteilten Ermächtigung oder 

in sonstiger Weise erworbenen Aktien der Gesellschaft zu allen gesetzlich zulässigen Zwecken, 

insbesondere auch wie folgt verwendet werden: 

 

a. Sie können an Dritte gegen Barleistung zu einem Preis veräußert werden, der den 

Börsenpreis von Aktien der Gesellschaft gleicher Ausstattung zum Zeitpunkt der 

Veräußerung nicht wesentlich unterschreitet. In diesem Fall darf die Anzahl der zu 

veräußernden Aktien insgesamt 10 Prozent des Grundkapitals zum Zeitpunkt der 

Beschlussfassung der heutigen Hauptversammlung oder – falls dieser Betrag geringer ist – 

10 Prozent des Grundkapitals zum Zeitpunkt der Veräußerung der Aktien der Gesellschaft 

nicht überschreiten. Auf diese Begrenzung von 10 Prozent des Grundkapitals sind 

diejenigen Aktien anzurechnen, die während der Laufzeit dieser Ermächtigung unter 

Ausschluss des Bezugsrechts in direkter oder entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 
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3 Satz 4 AktG ausgegeben oder verwendet werden. Ferner sind auf diese Begrenzung auf 

10 Prozent des Grundkapitals diejenigen Aktien anzurechnen, die zur Bedienung von 

Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen ausgegeben werden oder auszugeben 

sind, sofern die Schuldverschreibungen während der Laufzeit dieser Ermächtigung in 

entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unter Ausschluss des 

Bezugsrechts ausgegeben werden. 

 

b. Sie können zur Erfüllung von Verpflichtungen aus Schuldverschreibungen mit Options- 

und/oder Wandlungsrechten bzw. Options- und/oder Wandlungspflichten verwendet 

werden, die von der Gesellschaft und/oder durch von der Gesellschaft abhängige oder im 

unmittelbaren oder mittelbaren Mehrheitsbesitz der Gesellschaft stehenden 

Gesellschaften ausgegeben werden. 

 

c. Sie können gegen Vermögensgegenstände einschließlich Forderungen gegen die 

Gesellschaft oder Dritte oder Befreiung von Verbindlichkeiten ausgegeben werden, 

insbesondere im Rahmen von Unternehmenszusammenschlüssen oder im 

Zusammenhang mit dem Erwerb von Unternehmen, Unternehmensteilen oder 

Unternehmensbeteiligungen. 

 

d. Sie können im Zusammenhang mit aktienbasierten Vergütungs- bzw. 

Belegschaftsaktienprogrammen Mitarbeitern der Gesellschaft oder mit der Gesellschaft 

verbundener Unternehmen sowie Organmitgliedern von mit der Gesellschaft 

verbundenen Unternehmen angeboten oder zugesagt bzw. übertragen werden. 

 

e. Sie können als Bestandteil der variablen Vergütung in Erfüllung jeweils geltender 

Vergütungsvereinbarungen an Mitglieder des Vorstands ausgegeben werden. In diesem 

Fall liegt die Zuständigkeit beim Aufsichtsrat der AIXTRON SE und diese Ermächtigung gilt 

für den Aufsichtsrat. 

 

f. Sie können eingezogen werden, ohne dass die Einziehung oder ihre Durchführung eines 

weiteren Hauptversammlungsbeschlusses bedarf. Der Vorstand kann bestimmen, dass das 

Grundkapital bei der Einziehung herabgesetzt wird; in diesem Fall ist der Vorstand 

ermächtigt, das Grundkapital um den auf die eingezogenen Aktien entfallenden anteiligen 

Betrag des Grundkapitals herabzusetzen und die Angabe der Zahl der Aktien und des 

Grundkapitals in der Satzung entsprechend anzupassen. Der Vorstand kann auch 

bestimmen, dass das Grundkapital bei der Einziehung unverändert bleibt und sich 

stattdessen durch die Einziehung der Anteil der übrigen Aktien am Grundkapital gemäß § 

8 Abs. 3 AktG erhöht. Der Vorstand ist in diesem Fall auch ermächtigt, die Angabe der Zahl 

der Aktien in der Satzung anzupassen. 

 

6. Das Bezugsrecht der Aktionäre wird insoweit ausgeschlossen, als eigene Aktien gemäß den 

vorstehenden Ermächtigungen unter Ziff. 5. (a) bis (e) verwendet werden. Darüber hinaus wird der 

Vorstand ermächtigt, bei einer Veräußerung erworbener eigener Aktien durch Angebot an die 

Aktionäre mit Zustimmung des Aufsichtsrats den Inhabern bzw. Gläubigern von 

Schuldverschreibungen mit Wandel- und/oder Optionsrechten bzw. entsprechenden Wandlungs- 

und/oder Optionspflichten, die von der Gesellschaft oder durch von der Gesellschaft abhängige 

oder im unmittelbaren oder mittelbaren Mehrheitsbesitz der Gesellschaft stehende Gesellschaften 

ausgegeben werden, ein Bezugsrecht auf die Aktien in dem Umfang zu gewähren, wie es ihnen 

nach Ausübung des Wandlungs- oder Optionsrechts bzw. nach Erfüllung der Wandlungs- oder 

Optionspflicht zustünde; in diesem Umfang wird das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen. 
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7. Die vorstehenden Ermächtigungen unter Ziff. 5. und Ziff. 6. Satz 2 können ganz oder teilweise, 

einmal oder mehrmals, einzeln oder gemeinsam, durch die Gesellschaft ausgenutzt werden, die 

Ermächtigungen unter Ziff. 5. (a) bis (d) und Ziff. 6. Satz 2 auch durch von der Gesellschaft 

abhängige oder im unmittelbaren oder mittelbaren Mehrheitsbesitz der Gesellschaft stehende 

Gesellschaften oder durch auf deren Rechnung oder auf Rechnung der Gesellschaft handelnde 

Dritte. Soweit Aktien gemäß der Ermächtigung nach Ziff. 5. (c) als Gegenleistung verwendet 

werden, kann dies auch in Kombination mit anderen Formen der Gegenleistung geschehen. 

Erworbene eigene Aktien können auch auf von der Gesellschaft abhängige oder im unmittelbaren 

oder mittelbaren Mehrheitsbesitz der Gesellschaft stehende Gesellschaften übertragen werden. 
 

8. Beschlussfassung über die Aufhebung des bestehenden Genehmigten Kapitals 2022 und die Schaffung 
eines neuen Genehmigten Kapitals 2026 mit der Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss sowie die 
entsprechende Satzungsänderung 
 

Um insbesondere im internationalen, teils sehr dynamischen Markt- und Wettbewerbsumfeld jederzeit 

über adäquate und flexible Finanzierungsmöglichkeiten zu verfügen, schlagen Vorstand und Aufsichtsrat der 

Hauptversammlung die Schaffung eines genehmigten Kapitals in angemessener Höhe vor. Beim Ausschluss 

des Bezugsrechts gegen Bareinlagen beschränkt sich die Gesellschaft auf bis zu 10 Prozent und insgesamt 

über alle Maßnahmen ebenso auf bis zu maximal 10 Prozent des Grundkapitals wie nachfolgend im 

Einzelnen beschrieben. Wie auch in der Vergangenheit, werden Vorstand und Aufsichtsrat vor Durchführung 

einer Kapitalmaßnahme die Interessen der Anteilseigner als auch die der Gesellschaft sehr sorgfältig 

abwägen.  
 

Die Hauptversammlung vom 25. Mai 2022 hat unter Tagesordnungspunkt 10 ein genehmigtes Kapital in 

Höhe von EUR 41.450.000,00 beschlossen (Genehmigtes Kapital 2022, § 4 Ziffer 2.1 der Satzung). Dieses 

Genehmigte Kapital 2022 wurde bislang noch nicht ausgenutzt; es besteht allerdings nur noch bis zum 24. 

Mai 2027 und läuft damit u.U. noch vor dem für die ordentliche Hauptversammlung im Jahr 2027 

erwarteten Datum ab. 
 

Vorstand und Aufsichtsrat halten es vor diesem Hintergrund und aus oben genannten Gründen für 

angezeigt, das Genehmigte Kapital 2022 aufzuheben und bereits jetzt ein neues Genehmigtes Kapital 2026 

mit der Möglichkeit zum Bezugsrechtsausschluss zu schaffen. Die Höhe des neuen Genehmigten Kapitals 

2026 soll sich auf EUR 41.450.000,00 belaufen, was ca. 36,5 Prozent des derzeitigen Grundkapitals der 

Gesellschaft entspricht; die Möglichkeit zum Bezugsrechtsausschluss ist – unter wechselseitiger Anrechnung 

von anderen Ermächtigungen zum Bezugsrechtsausschluss – auf 10 Prozent begrenzt. 
 

Der Bericht des Vorstands über die Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss ist über die Internetseite der 

Gesellschaft unter 
 

www.aixtron.com/hv 
 

abrufbar. 

 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen:  

 

1. Die von der Hauptversammlung vom 25. Mai 2022 unter Tagesordnungspunkt 10 erteilte 

Ermächtigung des Vorstands zur Erhöhung des Grundkapitals durch Ausgabe neuer Aktien gemäß § 4 

Ziffer 2.1 der Satzung (Genehmigtes Kapital 2022) wird unter gleichzeitiger Aufhebung des § 4 Ziffer 

2.1 der Satzung aufgehoben. 
 

2. Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft bis 

zum 12. Mai 2031 einmalig oder in Teilbeträgen um insgesamt bis zu EUR 41.450.000,00 durch 

https://www.aixtron.com/hv
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Ausgabe neuer, auf den Namen lautender Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen 

(Genehmigtes Kapital 2026). Bei Bareinlagen können die neuen Aktien vom Vorstand mit Zustimmung 

des Aufsichtsrats auch von einem oder mehreren Kreditinstituten bzw. einem anderen die 

Voraussetzungen des § 186 Abs. 5 Satz 1 AktG erfüllenden Unternehmen mit der Verpflichtung 

übernommen werden, sie ausschließlich den Aktionären zum Bezug anzubieten (mittelbares 

Bezugsrecht). Grundsätzlich ist den Aktionären ein Bezugsrecht einzuräumen. Der Vorstand wird 

jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen, 
 

• um Spitzenbeträge vom Bezugsrecht auszunehmen; 
 

• wenn die Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen erfolgt und der Ausgabebetrag der neuen 

Aktien den Börsenpreis der bereits börsennotierten Aktien zum Zeitpunkt der endgültigen 

Festlegung des Ausgabebetrags, die möglichst zeitnah zur Platzierung der Aktien erfolgen soll, 

nicht wesentlich unterschreitet. Die Anzahl der unter Ausschluss des Bezugsrechts gemäß § 

186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegebenen Aktien darf insgesamt 10 Prozent des Grundkapitals 

nicht überschreiten, und zwar weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens noch im Zeitpunkt 

der Ausübung dieser Ermächtigung. Auf diese Zahl sind Aktien anzurechnen, die aufgrund 

Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen ausgegeben werden oder auszugeben 

sind, sofern die Schuldverschreibungen während der Laufzeit dieser Ermächtigung in 

entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unter Ausschluss des Bezugsrechts 

ausgegeben werden; ferner sind auf diese Zahl Aktien anzurechnen, die während der Laufzeit 

dieser Ermächtigung in direkter oder entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 

AktG ausgegeben oder veräußert werden; 
 

• soweit es erforderlich ist, um Inhabern bzw. Gläubigern von Options- und/oder 

Wandlungsrechten bzw. entsprechender Options- und/oder Wandlungspflichten aus 

Schuldverschreibungen, die von der Gesellschaft und/oder durch von der Gesellschaft 

abhängige oder im unmittelbaren oder mittelbaren Mehrheitsbesitz der Gesellschaft 

stehende Gesellschaften ausgegeben wurden oder werden, ein Bezugsrecht in dem Umfang 

zu gewähren, wie es ihnen nach Ausübung ihres Options- und/oder Wandlungsrechts bzw. 

nach Erfüllung der Options- und/oder Wandlungspflicht zustünde; 
 

• wenn die Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen erfolgt, etwa zur Gewährung von Aktien im 

Rahmen von Unternehmenszusammenschlüssen oder zum Zweck des Erwerbs von 

Unternehmen, Unternehmensteilen, Beteiligungen an Unternehmen oder sonstigen 

Vermögensgegenständen einschließlich Forderungen gegen die Gesellschaft oder Dritte oder 

Befreiung von Verbindlichkeiten; 
 

• um neue Aktien bis zu einem anteiligen Betrag des Grundkapitals von insgesamt EUR 

3.398.760,00 als Belegschaftsaktien an Arbeitnehmer der Gesellschaft oder verbundener 

Unternehmen i.S.d. §§ 15 ff. AktG auszugeben. 

 

Die neuen Aktien nehmen vom Beginn des Geschäftsjahres an, in dem sie entstehen, am Gewinn teil; 

soweit rechtlich zulässig, kann der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats die Gewinnbeteiligung 

neuer Aktien abweichend auch für ein bereits abgelaufenes Geschäftsjahr festlegen. Der Vorstand 

wird ferner ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats den weiteren Inhalt der Aktienrechte und 

die Bedingungen der Aktienausgabe festzulegen. Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung der 

Satzung entsprechend der jeweiligen Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2026 oder nach Ablauf 

der Ermächtigungsfrist zu ändern. 
 

Diese Ermächtigung ist insoweit beschränkt, als nach Ausübung der Ermächtigung die Summe der 

unter diesem genehmigten Kapital unter Ausschluss des Bezugsrechts ausgegebenen Aktien 10 

Prozent des zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Ermächtigung bzw. – falls dieser Wert geringer ist 
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– des zum Zeitpunkt der Ausnutzung der Ermächtigung bestehenden Grundkapitals nicht übersteigen 

darf. Auf diese 10 Prozent-Grenze sind auch eigene Aktien anzurechnen, die während der Laufzeit der 

vorstehenden Ermächtigung unter Bezugsrechtsausschluss veräußert werden, sowie solche Aktien, die 

während der Laufzeit der vorstehenden Ermächtigung unter Bezugsrechtsausschluss aus einem 

etwaigen anderen genehmigten Kapital ausgegeben werden; ferner sind solche Aktien anzurechnen, 

die infolge einer Ausübung von Schuldverschreibungen beigefügten Options- und/oder 

Wandlungsrechten bzw. Options- und/oder Wandlungspflichten auszugeben sind, soweit die 

zugehörigen Schuldverschreibungen während der Laufzeit dieser Ermächtigung unter Ausschluss des 

Bezugsrechts ausgegeben werden. 
 

3. § 4 Ziffer 2.1 der Satzung wird mit Wirksamwerden dieses Beschlusses durch Eintragung in das 

Handelsregister wie folgt neu gefasst:  

 

„2.1   Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft 

bis zum 12. Mai 2031 einmalig oder in Teilbeträgen um insgesamt bis zu EUR 41.450.000,00 durch 

Ausgabe neuer, auf den Namen lautender Stückaktien gegen Bar- und/ oder Sacheinlagen zu erhöhen 

(Genehmigtes Kapital 2026). Bei Bareinlagen können die neuen Aktien vom Vorstand mit Zustimmung 

des Aufsichtsrats auch von einem oder mehreren Kreditinstituten bzw. einem anderen die 

Voraussetzungen des § 186 Abs. 5 Satz 1 AktG erfüllenden Unternehmen mit der Verpflichtung 

übernommen werden, sie ausschließlich den Aktionären zum Bezug anzubieten (mittelbares 

Bezugsrecht). Grundsätzlich ist den Aktionären ein Bezugsrecht einzuräumen. Der Vorstand wird 

jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen, 
 

• um Spitzenbeträge vom Bezugsrecht auszunehmen; 
 

• wenn die Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen erfolgt und der Ausgabebetrag der neuen 

Aktien den Börsenpreis der bereits börsennotierten Aktien zum Zeitpunkt der endgültigen 

Festlegung des Ausgabebetrags, die möglichst zeitnah zur Platzierung der Aktien erfolgen soll, 

nicht wesentlich unterschreitet. Die Anzahl der unter Ausschluss des Bezugsrechts gemäß § 

186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegebenen Aktien darf insgesamt 10 Prozent des Grundkapitals 

nicht überschreiten, und zwar weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens noch im Zeitpunkt 

der Ausübung dieser Ermächtigung. Auf diese Zahl sind Aktien anzurechnen, die aufgrund 

Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen ausgegeben werden oder auszugeben 

sind, sofern die Schuldverschreibungen während der Laufzeit dieser Ermächtigung in 

entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unter Ausschluss des Bezugsrechts 

ausgegeben werden; ferner sind auf diese Zahl Aktien anzurechnen, die während der Laufzeit 

dieser Ermächtigung in direkter oder entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 

AktG ausgegeben oder veräußert werden; 
 

• soweit es erforderlich ist, um Inhabern bzw. Gläubigern von Options- und/oder 

Wandlungsrechten bzw. entsprechender Options- und/oder Wandlungspflichten aus 

Schuldverschreibungen, die von der Gesellschaft und/oder durch von der Gesellschaft 

abhängige oder im unmittelbaren oder mittelbaren Mehrheitsbesitz der Gesellschaft 

stehende Gesellschaften ausgegeben wurden oder werden, ein Bezugsrecht in dem Umfang 

zu gewähren, wie es ihnen nach Ausübung ihres Options- und/oder Wandlungsrechts bzw. 

nach Erfüllung der Options- und/oder Wandlungspflicht zustünde; 
 

• wenn die Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen erfolgt, etwa zur Gewährung von Aktien im 

Rahmen von Unternehmenszusammenschlüssen oder zum Zweck des Erwerbs von 

Unternehmen, Unternehmensteilen, Beteiligungen an Unternehmen oder sonstigen 

Vermögensgegenständen einschließlich Forderungen gegen die Gesellschaft oder Dritte oder 

Befreiung von Verbindlichkeiten; 
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• um neue Aktien bis zu einem anteiligen Betrag des Grundkapitals von insgesamt 

EUR 3.398.760,00 als Belegschaftsaktien an Arbeitnehmer der Gesellschaft oder verbundener 

Unternehmen i.S.d. §§ 15 ff. AktG auszugeben. 

 

Die neuen Aktien nehmen vom Beginn des Geschäftsjahres an, in dem sie entstehen, am Gewinn 

teil; soweit rechtlich zulässig, kann der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats die 

Gewinnbeteiligung neuer Aktien abweichend auch für ein bereits abgelaufenes Geschäftsjahr 

festlegen. Der Vorstand ist ferner ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats den weiteren 

Inhalt der Aktienrechte und die Bedingungen der Aktienausgabe festzulegen. Der Aufsichtsrat ist 

ermächtigt, die Fassung der Satzung entsprechend der jeweiligen Ausnutzung des Genehmigten 

Kapitals 2026 oder nach Ablauf der Ermächtigungsfrist zu ändern.  
 

Diese Ermächtigung ist insoweit beschränkt, als nach Ausübung der Ermächtigung die Summe der 

unter diesem genehmigten Kapital unter Ausschluss des Bezugsrechts ausgegebenen Aktien 10 

Prozent des zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Ermächtigung bzw. – falls dieser Wert 

geringer ist – des zum Zeitpunkt der Ausnutzung der Ermächtigung bestehenden Grundkapitals 

nicht übersteigen darf. Auf diese 10 Prozent-Grenze sind auch eigene Aktien anzurechnen, die 

während der Laufzeit der vorstehenden Ermächtigung unter Bezugsrechtsausschluss veräußert 

werden, sowie solche Aktien, die während der Laufzeit der vorstehenden Ermächtigung unter 

Bezugsrechtsausschluss aus einem etwaigen anderen genehmigten Kapital ausgegeben werden; 

ferner sind solche Aktien anzurechnen, die infolge einer Ausübung von Schuldverschreibungen 

beigefügten Options- und/oder Wandlungsrechten bzw. Options- und/oder Wandlungspflichten 

auszugeben sind, soweit die zugehörigen Schuldverschreibungen während der Laufzeit dieser 

Ermächtigung unter Ausschluss des Bezugsrechts ausgegeben werden.“ 
 

4. Der Vorstand wird angewiesen, die Aufhebung des bestehenden Genehmigten Kapitals 2022 gemäß 

Ziff. 1. dieses Beschlusses unter diesem Tagesordnungspunkt 8 und die Schaffung eines neuen 

Genehmigten Kapitals 2026 mit entsprechender Satzungsänderung in § 4 Ziffer 2.1 mit der Maßgabe 

zum Handelsregister anzumelden, dass die Eintragung der Aufhebung des bestehenden Genehmigten 

Kapitals 2022 gemäß Ziff. 1. dieses Beschlusses erst erfolgt, wenn sichergestellt ist, dass unmittelbar 

im Anschluss die Beschlussfassung über § 4 Ziffer 2.1 der Satzung gemäß Ziff. 3. dieses Beschlusses 

eingetragen wird. 
 

9. Beschlussfassung über die Aufhebung der bestehenden Ermächtigung zur Ausgabe von Options- 

und/oder Wandelschuldverschreibungen und die Aufhebung des Bedingten Kapitals 2022 sowie über die 

Ermächtigung zur Ausgabe von und zum Ausschluss des Bezugsrechts auf Options- und/oder 

Wandelschuldverschreibungen, Genussrechten und/oder Gewinnschuldverschreibungen (oder 

Kombinationen dieser Instrumente) und die Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals 2026 sowie über 

die entsprechende Satzungsänderung. 

Zusätzlich zur Schaffung des Genehmigten Kapitals 2026 (siehe Tagesordnungspunkt 8) schlagen Vorstand 

und Aufsichtsrat der Hauptversammlung zur Unterlegung einer neu zu beschließenden Ermächtigung zur 

Ausgabe von Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen (und ähnlicher Instrumente) die Schaffung 

eines neuen bedingten Kapitals in angemessener Höhe vor (Bedingtes Kapital 2026); das bislang 

bestehende Bedingte Kapital 2022 sowie die von der Hauptversammlung vom 25. Mai 2022 unter 

Tagesordnungspunkt 11 beschlossene Ermächtigung zur Ausgabe von Options- und/oder 

Wandelschuldverschreibungen werden im Gegenzug aufgehoben. Bei der Höhe des Bedingten Kapitals 

2026 beschränkt sich die Gesellschaft auf maximal 15.000.000 Aktien, dies entspricht ca. 13,2 Prozent des 

derzeitigen Grundkapitals der Gesellschaft. In der Ermächtigung beschränkt sich die Gesellschaft beim 

etwaigen Ausschluss des Bezugsrechts gegen Barleistungen auf bis zu 10 Prozent und insgesamt über alle 

Maßnahmen ebenso auf maximal 10 Prozent des Grundkapitals wie nachfolgend im Einzelnen beschrieben.  
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Die von der Hauptversammlung vom 25. Mai 2022 unter Tagesordnungspunkt 11 beschlossene 

Ermächtigung zur Ausgabe von Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen ist zum 24. Mai 2027 

befristet und läuft damit u.U. noch vor dem für die ordentliche Hauptversammlung im Jahr 2027 

erwarteten Datum ab. Eine angemessene Kapitalausstattung ist eine wesentliche Grundlage für die 

Entwicklung des Unternehmens. Ein Instrument der Finanzierung sind Options- und 

Wandelschuldverschreibungen, durch die dem Unternehmen zunächst zinsgünstiges Fremdkapital zufließt, 

das ihm später in Form von Eigenkapital unter Umständen erhalten bleibt. Um zu jeder Zeit die volle 

Handlungsfähigkeit der Gesellschaft sicherzustellen, halten es Vorstand und Aufsichtsrat vor diesem 

Hintergrund für angezeigt, unter Aufhebung der von der Hauptversammlung vom 25. Mai 2022 unter 

Tagesordnungspunkt 11 beschlossenen Ermächtigung sowie des Bedingten Kapitals 2022 eine neue 

Ermächtigung zur Ausgabe von Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen, Genussrechten und/oder 

Gewinnschuldverschreibungen (oder Kombinationen dieser Instrumente) sowie ein Bedingtes Kapital 2026, 

welches der Bedienung der neuen Ermächtigung dient, zu schaffen.  
 

Wie auch in der Vergangenheit, werden Vorstand und Aufsichtsrat vor Durchführung einer 

Kapitalmaßnahme die Interessen der Anteilseigner als auch die der Gesellschaft sehr sorgfältig abwägen. 
 

Der Bericht des Vorstands über die Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss ist über die Internetseite der 

Gesellschaft unter  
 

www.aixtron.com/hv 
 

abrufbar. 

 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

1. Ermächtigung zur Ausgabe von Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen, Genussrechten 

und/oder Gewinnschuldverschreibungen (oder Kombinationen dieser Instrumente) und zum 

Ausschluss des Bezugsrechts auf diese Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen, 

Genussrechte und/oder Gewinnschuldverschreibungen (oder Kombinationen dieser Instrumente) 

 

Der Vorstand wird unter Aufhebung der von der Hauptversammlung vom 25. Mai 2022 unter 

Tagesordnungspunkt 11 beschlossenen Ermächtigung zur Ausgabe von Options- und/oder 

Wandelschuldverschreibungen bis zum 12. Mai 2031 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats 

einmal oder mehrmals auf den Inhaber und/oder auf den Namen lautende Options- und/oder 

Wandelschuldverschreibungen, Genussrechte und/oder Gewinnschuldverschreibungen (oder 

Kombinationen dieser Instrumente) (zusammen „Schuldverschreibungen“) im Gesamtnennbetrag von 

bis zu EUR 525.000.000,00 mit oder ohne Laufzeitbegrenzung zu begeben und den Inhabern bzw. 

Gläubigern von Schuldverschreibungen Options- bzw. Wandlungsrechte (auch mit Options- bzw. 

Wandlungspflicht oder Andienungsrechten der Gesellschaft) auf insgesamt bis zu 15.000.000 neue, 

auf den Namen lautende Stückaktien der Gesellschaft mit einem anteiligen Betrag des Grundkapitals 

von bis zu EUR 15.000.000,00 nach näherer Maßgabe der Anleihebedingungen der 

Schuldverschreibungen zu gewähren. Die Ausgabe der Schuldverschreibungen kann auch gegen 

Erbringung einer Sachleistung erfolgen. 
 

Die Schuldverschreibungen können in Euro oder – unter Begrenzung auf den entsprechenden 

Gegenwert – in einer ausländischen gesetzlichen Währung, beispielsweise eines OECD-Landes, 

begeben werden. Sie können auch durch von der Gesellschaft abhängige oder im unmittelbaren oder 

mittelbaren Mehrheitsbesitz der Gesellschaft stehende Gesellschaften (nachstehend 

„Konzerngesellschaften“) mit Sitz im In- und Ausland begeben werden. In diesem Falle wird der 

Vorstand ermächtigt, für die Gesellschaft die Garantie für die Schuldverschreibungen zu übernehmen 

und den Inhabern solcher Schuldverschreibungen Options- bzw. Wandlungsrechte (auch mit Options- 

https://www.aixtron.com/hv
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bzw. Wandlungspflicht oder Andienungsrechten der Gesellschaft) für auf den Namen lautende 

Stückaktien der Gesellschaft zu gewähren.  
 

Die Schuldverschreibungen können mit einer festen oder einer variablen Verzinsung ausgestattet 

werden. 
 

Die Schuldverschreibungen können in Teilschuldverschreibungen eingeteilt werden. Im Falle der 

Ausgabe von Optionsschuldverschreibungen werden jeder Teilschuldverschreibung ein oder mehrere 

Optionsscheine beigefügt, die den Inhaber berechtigen, nach Maßgabe der vom Vorstand 

festzulegenden Optionsbedingungen auf den Namen lautende Stückaktien der Gesellschaft zu 

beziehen. Im Übrigen kann vorgesehen werden, dass Spitzen zusammengelegt und gegebenenfalls 

gegen Zuzahlung zum Bezug ganzer Aktien aufaddiert und/oder in Geld ausgeglichen werden. Die 

Optionsbedingungen können auch vorsehen, dass der Optionspreis durch Übertragung von 

Teilschuldverschreibungen und gegebenenfalls bare Zuzahlung erfüllt werden kann. Entsprechendes 

gilt, wenn Optionsscheine einem Genussrecht oder einer Gewinnschuldverschreibung beigefügt 

werden. 
 

Im Falle der Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen erhalten die Inhaber das Recht, ihre 

Teilschuldverschreibungen nach näherer Maßgabe der vom Vorstand festzulegenden 

Wandelanleihebedingungen in auf den Namen lautende Stückaktien der Gesellschaft umzutauschen. 

Das Wandlungsverhältnis ergibt sich aus der Division des Nennbetrags oder des unter dem 

Nennbetrag liegenden Ausgabebetrags einer Teilschuldverschreibung durch den festgesetzten 

Wandlungspreis für eine auf den Namen lautende Stückaktie der Gesellschaft und kann auf eine volle 

Zahl auf- oder abgerundet werden; gegebenenfalls kann eine in bar zu leistende Zuzahlung festgesetzt 

werden. Es kann auch vorgesehen werden, dass Spitzen zusammengelegt und/oder in Geld 

ausgeglichen werden. Entsprechendes gilt für Wandelgenussrechte und 

Wandelgewinnschuldverschreibungen.  
 

Der anteilige Betrag des Grundkapitals der je Teilschuldverschreibung auszugebenden Stückaktien der 

Gesellschaft darf den Nennbetrag der Teilschuldverschreibung nicht übersteigen. § 9 Abs. 1 AktG und § 

199 AktG bleiben unberührt.  
 

Die Anleihebedingungen der Schuldverschreibungen können auch eine Options- bzw. eine 

Wandlungspflicht oder das Recht der Gesellschaft zum Ende der Laufzeit oder zu einem anderen 

Zeitpunkt (jeweils auch „Endfälligkeit“) vorsehen, bei Endfälligkeit der Schuldverschreibungen den 

Inhabern der Schuldverschreibungen ganz oder teilweise anstelle der Zahlung des fälligen Geldbetrags 

Aktien der Gesellschaft oder einer anderen börsennotierten Gesellschaft zu gewähren.  
 

Die Anleihebedingungen der Schuldverschreibungen können das Recht der Gesellschaft vorsehen, im 

Falle der Optionsausübung bzw. Wandlung oder Ausübung eines Andienungsrechts der Gesellschaft 

nicht neue Aktien zu gewähren, sondern den Gegenwert in Geld zu zahlen. Die Anleihebedingungen 

können ferner vorsehen, dass die Schuldverschreibungen nach Wahl der Gesellschaft statt in neue 

Aktien aus bedingtem Kapital in neue Aktien aus genehmigtem Kapital, in bereits existierende Aktien 

der Gesellschaft oder in Aktien einer anderen börsennotierten Gesellschaft gewandelt werden können 

bzw. ein Optionsrecht oder eine Optionspflicht durch Lieferung solcher Aktien erfüllt werden kann 

oder die Andienung von Aktien durch die Gesellschaft mittels solcher Aktien erfolgen kann. 
 

Der jeweils festzusetzende Options- bzw. Wandlungspreis muss mit Ausnahme der Fälle, in denen eine 

Options- oder Wandlungspflicht oder ein Andienungsrecht der Gesellschaft vorgesehen ist, 

mindestens 80 Prozent des gewichteten Durchschnitts der Börsenkurse der Aktien der Gesellschaft im 

XETRA-Handelssystem (oder einem vergleichbaren Nachfolgesystem) an der Frankfurter 

Wertpapierbörse während der letzten 10 Börsenhandelstage vor dem Tag der Beschlussfassung über 

die Ausgabe der Schuldverschreibungen durch den Vorstand oder – für den Fall der Einräumung eines 
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Bezugsrechts – mindestens 80 Prozent des gewichteten Durchschnitts der Börsenkurse der Aktien der 

Gesellschaft im XETRA-Handelssystem (oder einem vergleichbaren Nachfolgesystem) an der 

Frankfurter Wertpapierbörse im Zeitraum vom Beginn der Bezugsfrist bis zum dritten Tag vor der 

Bekanntmachung der endgültigen Konditionen gemäß § 186 Abs. 2 Satz 2 AktG (einschließlich) 

betragen. Dies gilt auch bei einem variablen Umtauschverhältnis oder Wandlungspreis. Im Fall von 

Schuldverschreibungen mit einer Options- und/oder Wandlungspflicht oder einem Andienungsrecht 

der Gesellschaft zur Lieferung von Aktien kann der Options- oder Wandlungspreis für eine Aktie dem 

gewichteten durchschnittlichen Börsenkurs der Aktien der Gesellschaft im XETRA-Handelssystem (oder 

in einem vergleichbaren Nachfolgesystem) der Frankfurter Wertpapierbörse während der 10 

Börsentage vor oder nach dem Tag der Endfälligkeit oder einem anderen festgelegten Zeitpunkt 

entsprechen, auch wenn dieser unterhalb des vorstehend genannten Mindestpreises (80 Prozent) 

liegt. § 9 Abs. 1 i.V.m. § 199 Abs. 2 AktG sind zu beachten.  
 

Erhöht die Gesellschaft während der Options- oder Wandlungsfrist ihr Grundkapital oder veräußert 

eigene Aktien – jeweils unter Einräumung eines Bezugsrechts an ihre Aktionäre – oder begibt, gewährt 

oder garantiert – unter Einräumung eines Bezugsrechts an ihre Aktionäre – weitere Options- oder 

Wandelschuldverschreibungen oder Options- oder Wandlungsrechte und räumt in den vorgenannten 

Fällen den Inhabern schon bestehender Options- oder Wandlungsrechte hierfür kein Bezugsrecht ein – 

wie es ihnen nach Ausübung des Options- oder Wandlungsrechts bzw. der Erfüllung ihrer Options- 

bzw. Wandlungspflichten oder nach erfolgter Andienung von Aktien als Aktionär zustehen würde – 

oder wird durch eine Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln das Grundkapital erhöht, kann über 

die Anleihebedingungen der Schuldverschreibungen sichergestellt werden, dass der wirtschaftliche 

Wert der bestehenden Options- bzw. Wandlungsrechte unberührt bleibt, indem die Options- oder 

Wandlungsrechte wertwahrend angepasst werden, soweit die Anpassung nicht bereits durch Gesetz 

zwingend geregelt ist. Dies gilt entsprechend für den Fall der Kapitalherabsetzung oder anderer 

Kapitalmaßnahmen, von Umstrukturierungen, einer Kontrollerlangung durch Dritte, der Zahlung einer 

Dividende oder anderer vergleichbarer Maßnahmen, die zu einer Verwässerung des Werts der 

Options- oder Wandlungsrechte oder -pflichten führen. § 9 Abs. 1 AktG und § 199 AktG bleiben 

unberührt. 
 

Den Aktionären steht grundsätzlich ein Bezugsrecht zu, d. h. die Schuldverschreibungen sind 

grundsätzlich den Aktionären der Gesellschaft zum Bezug anzubieten. Die Schuldverschreibungen 

können auch von einem oder mehreren durch den Vorstand bestimmten Kreditinstituten oder 

Unternehmen i.S.v. § 186 Abs. 5 Satz 1 AktG mit der Verpflichtung übernommen werden, sie den 

Aktionären der Gesellschaft zum Bezug anzubieten (mittelbares Bezugsrecht). Werden 

Schuldverschreibungen von Konzerngesellschaften der Gesellschaft ausgegeben, stellt die Gesellschaft 

die entsprechende Gewährung des Bezugsrechts für die Aktionäre der Gesellschaft sicher. 
 

Der Vorstand wird jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der 

Aktionäre auf Schuldverschreibungen auszuschließen: 
 

• für Spitzenbeträge, die sich aufgrund des Bezugsverhältnisses ergeben; 
 

• sofern der Vorstand nach pflichtgemäßer Prüfung zu der Auffassung gelangt, dass der 

Ausgabepreis, den nach anerkannten finanzmathematischen Methoden ermittelten 

theoretischen Marktwert der Schuldverschreibungen nicht wesentlich unterschreitet. Diese 

Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts gilt jedoch nur für gegen Barleistung 

ausgegebene Schuldverschreibungen mit einem Options- oder Wandlungsrecht (auch mit 

einer Options- bzw. Wandlungspflicht oder einem Andienungsrecht der Gesellschaft) auf 

Aktien, auf die insgesamt ein anteiliger Betrag des Grundkapitals von höchstens 10 Prozent 

des zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens oder – falls dieser Wert geringer ist – des zum 

Zeitpunkt der Ausübung dieser Ermächtigung bestehenden Grundkapitals entfällt. In diese 
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Höchstgrenze von 10 Prozent des Grundkapitals ist der anteilige Betrag des Grundkapitals 

einzuberechnen, der auf Aktien entfällt, die während der Laufzeit dieser Ermächtigung in 

direkter oder entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben oder 

veräußert werden; in die vorgenannte Höchstgrenze sind ebenfalls Aktien einzubeziehen, die 

zur Bedienung von Options- und/oder Wandlungsrechten bzw. Options- und/oder 

Wandlungspflichten auszugeben sind, die durch die Ausgabe von Schuldverschreibungen 

aufgrund einer anderen Ermächtigung unter Ausschluss des Bezugsrechts in entsprechender 

Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG während der Laufzeit dieser Ermächtigung 

begründet wurden; 
 

• soweit es erforderlich ist, um den Inhabern bzw. Gläubigern von Schuldverschreibungen mit 

Options- und/oder Wandlungsrechten bzw. Options- und/oder Wandlungspflichten oder 

Andienungsrechten, die von der Gesellschaft oder deren Konzerngesellschaften ausgegeben 

werden, ein Bezugsrecht auf Schuldverschreibungen in dem Umfang zu gewähren, wie es 

ihnen nach Ausübung der Options- bzw. Wandlungsrechte bzw. nach Erfüllung von Options- 

bzw. Wandlungspflichten oder nach erfolgter Andienung von Aktien als Aktionär zustehen 

würde; 
 

• soweit die Schuldverschreibungen gegen Sacheinlagen – insbesondere im Zusammenhang 

mit Unternehmenszusammenschlüssen oder zum Zweck des Erwerbs von Unternehmen, 

Unternehmensteilen, Beteiligungen an Unternehmen oder sonstigen 

Vermögensgegenständen einschließlich Forderungen gegen die Gesellschaft oder Dritte oder 

Befreiung von Verbindlichkeiten – ausgegeben werden, sofern der Wert der Sacheinlage in 

einem angemessenen Verhältnis zum Wert der Schuldverschreibungen steht; dabei ist deren 

nach anerkannten finanzmathematischen Methoden zu ermittelnder theoretischer 

Marktwert maßgeblich; 
 

• soweit Gewinnschuldverschreibungen und/oder Genussrechte ohne Options- oder 

Wandlungsrechte bzw. Options- oder Wandlungspflichten ausgegeben werden, wenn diese 

Gewinnschuldverschreibungen und/oder Genussrechte obligationsähnlich ausgestattet sind, 

d. h. wenn sie keine Mitgliedschaftsrechte in der Gesellschaft begründen, keine Beteiligung 

am Liquidationserlös gewähren und wenn die Höhe der Verzinsung nicht auf der Grundlage 

der Höhe des Jahresüberschusses, des Bilanzgewinns oder der Dividende berechnet wird; die 

Verzinsung und der Ausgabebetrag der Gewinnschuldverschreibungen und/oder 

Genussrechte müssen zudem den zum Zeitpunkt der Begebung aktuellen Marktkonditionen 

entsprechen. 
 

Diese Ermächtigung ist insoweit beschränkt, als die unter dieser Ermächtigung nach Ausübung der 

Options- bzw. Wandlungsrechte und Options- bzw. Wandlungspflichten unter Ausschluss des 

Bezugsrechts ausgegebenen Aktien 10 Prozent des zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der 

Ermächtigung bzw. – falls dieser Wert geringer ist – des zum Zeitpunkt der Ausnutzung der 

Ermächtigung bestehenden Grundkapitals nicht übersteigen dürfen. Auf diese 10 Prozent-Grenze sind 

auch eigene Aktien anzurechnen, die während der Laufzeit der vorstehenden Ermächtigung unter 

Bezugsrechtsausschluss veräußert werden, sowie solche Aktien, die während der Laufzeit der 

vorstehenden Ermächtigung unter Bezugsrechtsausschluss aus einem genehmigten Kapital 

ausgegeben werden; ferner sind solche Aktien anzurechnen, die infolge einer Ausübung von 

Schuldverschreibungen beigefügten Options- und/oder Wandlungsrechten bzw. Options- und/oder 

Wandlungspflichten auszugeben sind, soweit die zugehörigen Schuldverschreibungen während der 

Laufzeit dieser Ermächtigung auf der Grundlage einer anderen Ermächtigung unter Ausschluss des 

Bezugsrechts ausgegeben werden. 
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Der Vorstand wird ferner ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der 

Ausgabe und Ausstattung der Schuldverschreibungen – insbesondere Zinssatz und Art der Verzinsung, 

Ausgabekurs, Laufzeit und Stückelung, Verwässerungsschutzbestimmungen, Options- bzw. 

Wandlungszeitraum sowie den Options- bzw. Wandlungspreis – festzusetzen bzw. im Einvernehmen 

mit den Organen der die Schuldverschreibungen begebenden Konzerngesellschaften festzulegen. 
 

2. Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals 2026 und Aufhebung des Bedingten Kapitals 2022 nebst 

entsprechender Satzungsänderungen 

 

Das Grundkapital der Gesellschaft wird unter Aufhebung des Bedingten Kapitals 2022 um bis zu 

EUR 15.000.000,00 durch Ausgabe von bis zu 15.000.000 neuen, auf den Namen lautenden 

Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2026). Die bedingte Kapitalerhöhung dient der 

Gewährung von auf den Namen lautenden Aktien bei Ausübung von Options- und/oder 

Wandlungsrechten (oder bei Erfüllung entsprechender Options- und/oder Wandlungspflichten) oder 

bei Ausübung eines Wahlrechts der Gesellschaft, ganz oder teilweise anstelle der Zahlung des fälligen 

Geldbetrags Stückaktien der Gesellschaft zu gewähren, an die Inhaber bzw. Gläubiger von Options- 

und/oder Wandelschuldverschreibungen, Genussrechten und/oder Gewinnschuldverschreibungen 

(oder Kombinationen dieser Instrumente) mit Options- und/oder Wandlungsrechten bzw. Options- 

und/oder Wandlungspflichten oder Andienungsrechten der Gesellschaft, die gemäß vorstehender 

Ermächtigung zu Ziff. 1. begeben werden. Die bedingte Kapitalerhöhung ist nur im Falle der Begebung 

von Schuldverschreibungen, die mit Options- und/oder Wandlungsrechten bzw. Options- und/oder 

Wandlungspflichten ausgestattet sind, gemäß vorstehender Ermächtigung zu Ziff. 1. und nur insoweit 

durchzuführen, wie die Inhaber bzw. Gläubiger von Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen, 

Genussrechten und/oder Gewinnschuldverschreibungen (oder Kombinationen dieser Instrumente) mit 

Options- und/oder Wandlungsrechten bzw. Options- und/oder Wandlungspflichten oder 

Andienungsrechten der Gesellschaft, die die Gesellschaft oder von der Gesellschaft abhängige oder im 

unmittelbaren oder mittelbaren Mehrheitsbesitz der Gesellschaft stehende Gesellschaften aufgrund 

des Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung vom 13. Mai 2026 bis zum 12. Mai 2031 

ausgegeben haben, (i) von ihren Options- bzw. Wandlungsrechten Gebrauch machen oder (ii) ihre 

Options- bzw. Wandlungspflichten aus solchen Schuldverschreibungen erfüllen oder (iii), soweit die 

Gesellschaft ein Wahlrecht ausübt, um ganz oder teilweise anstelle der Zahlung des fälligen 

Geldbetrags Stückaktien der Gesellschaft zu gewähren und soweit jeweils nicht ein Barausgleich 

gewährt oder eigene Aktien oder Aktien einer anderen börsennotierten Gesellschaft zur Bedienung 

eingesetzt werden. Die Ausgabe der neuen Aktien erfolgt zu dem nach Maßgabe der vorstehenden 

Ermächtigung zu Ziff. 1. jeweils zu bestimmenden Options- bzw. Wandlungspreises. Die neuen Aktien 

nehmen vom Beginn des Geschäftsjahres an, in dem sie entstehen, am Gewinn teil; soweit rechtlich 

zulässig, kann der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats die Gewinnbeteiligung neuer Aktien 

abweichend auch für ein bereits abgelaufenes Geschäftsjahr festlegen. Der Vorstand wird ermächtigt, 

mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der Durchführung der bedingten 

Kapitalerhöhung festzusetzen. 
 

§ 4 Ziffer 2.4 der Satzung wird wie folgt neu gefasst: 

 

„2.4    Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu EUR 15.000.000,00 durch Ausgabe 

von bis zu 15.000.000 neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes 

Kapital 2026). Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie die Inhaber bzw. 

Gläubiger von Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen, Genussrechten und/oder 

Gewinnschuldverschreibungen (oder Kombinationen dieser Instrumente) mit Options- und/oder 

Wandlungsrechten bzw. Options- und/oder Wandlungspflichten oder Andienungsrechten der 

Gesellschaft, die die Gesellschaft oder von der Gesellschaft abhängige oder im unmittelbaren oder 

mittelbaren Mehrheitsbesitz der Gesellschaft stehende Gesellschaften aufgrund des 

Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung vom 13. Mai 2026 bis zum 12. Mai 2031 
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ausgegeben haben, (i) von ihren Options- bzw. Wandlungsrechten aus diesen 

Schuldverschreibungen Gebrauch machen oder (ii) ihre Pflicht zur Optionsausübung bzw. 

Wandlung erfüllen oder (iii), soweit die Gesellschaft ein Wahlrecht ausübt, um ganz oder teilweise 

anstelle der Zahlung des fälligen Geldbetrags Stückaktien der Gesellschaft zu gewähren und soweit 

jeweils nicht ein Barausgleich gewährt oder eigene Aktien oder Aktien einer anderen 

börsennotierten Gesellschaft zur Bedienung eingesetzt werden. Die Ausgabe der neuen Aktien 

erfolgt zu dem nach Maßgabe des vorstehend bezeichneten Ermächtigungsbeschlusses jeweils zu 

bestimmenden Options- bzw. Wandlungspreises. Die neuen Aktien nehmen vom Beginn des 

Geschäftsjahres an, in dem sie entstehen, am Gewinn teil; soweit rechtlich zulässig, kann der 

Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats die Gewinnbeteiligung neuer Aktien abweichend auch 

für ein bereits abgelaufenes Geschäftsjahr festlegen. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung 

des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der Durchführung der bedingten Kapitalerhöhung 

festzusetzen.“ 
 

Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung der Satzung entsprechend der jeweiligen Ausnutzung 

des Bedingten Kapitals 2026 bzw. im Falle der Nichtausnutzung der Ermächtigung zur Ausgabe von 

Schuldverschreibungen nach Ablauf des Ermächtigungszeitraums sowie im Falle der Nichtausnutzung 

des Bedingten Kapitals 2026 nach Ablauf der Fristen für die Ausübung von Options- bzw. 

Wandlungsrechten und für die Erfüllung von Options- bzw. Wandlungspflichten anzupassen. 
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2. Weitere Angaben und Hinweise 
 

1. Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte  
 

Im Zeitpunkt der Einberufung dieser Hauptversammlung hat die AIXTRON SE insgesamt 113.456.120 
Aktien ausgegeben, die 113.456.120 Stimmen gewähren. Jede Stückaktie gewährt eine Stimme. Die 
Gesellschaft hält jedoch im Zeitpunkt der Einberufung 670.262 Stück eigene Aktien, sodass die Zahl der 
stimmberechtigten Aktien 112.785.858 Stück beträgt. 

 

2. Voraussetzungen für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung des Stimmrechts   
 

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung – in Person oder durch Bevollmächtigte – und zur Ausübung des 
Stimmrechts sind nach § 20 der Satzung unserer Gesellschaft diejenigen Aktionäre berechtigt, die am Tag 
der Hauptversammlung im Aktienregister eingetragen sind und sich entweder mit dem im Anmeldebogen 
enthaltenen Formular oder elektronisch unter Nutzung des passwortgeschützten Internetservice unter 
der Internetadresse 

 

www.aixtron.com/hv 
 
oder in Textform in deutscher oder englischer Sprache unter der nachfolgend genannten Anmeldeadresse 
bei der Gesellschaft angemeldet haben:  
 

AIXTRON SE 
c/o HCE Consult AG 

Postfach 820335 

81803 München 
 

per E-Mail: anmeldestelle@hce-consult.de 
 

Der Anmeldebogen sowie die individuellen Zugangsdaten für die Nutzung des passwortgeschützten 
Internetservice auf der Internetseite der Gesellschaft unter 
 

www.aixtron.com/hv 
 

werden den Aktionären zusammen mit der Hauptversammlungseinladung per Post oder – sofern sie sich 
bereits für den E-Mail-Versand registriert haben – per E-Mail übersandt.  
 

Die Anmeldung muss spätestens bis zum Ablauf des   
 

6. Mai 2026, um 24:00 Uhr (MESZ) 
 
bei der Gesellschaft eingegangen sein.   
 

Für die Ausübung des Teilnahme- und Stimmrechts ist der am Tag der Hauptversammlung im 
Aktienregister eingetragene Aktienbestand maßgebend. Es wird darauf hingewiesen, dass nach 
§ 20 Ziffer 2 Satz 2 der Satzung Löschungen und Neueintragungen im Aktienregister in den letzten sechs 
Tagen vor der Hauptversammlung und am Tag der Hauptversammlung, d.h. in der Zeit vom 6. Mai 2026 
bis einschließlich dem 13. Mai 2026 nicht stattfinden. Technisch maßgeblicher Bestandsstichtag (sog. 
Technical Record Date) ist daher der Ablauf, d.h. 24:00 Uhr (MESZ), des 6. Mai 2026. Bitte beachten Sie, 
dass die Aktien durch eine Anmeldung zur Hauptversammlung nicht gesperrt oder blockiert werden. 
Aktionäre können daher auch nach erfolgter Anmeldung zur Hauptversammlung weiterhin frei über ihre 
Aktien verfügen. 
 

Nach Eingang der Anmeldung werden den Aktionären bzw. den von ihnen benannten Bevollmächtigten 
von der Anmeldestelle Eintrittskarten für die Hauptversammlung übersandt. 

https://www.aixtron.com/hv
mailto:anmeldestelle@hce-consult.de
https://www.aixtron.com/hv


 
 

 

18  

 

 

 
 

3. Verfahren für die Stimmabgabe durch Bevollmächtigte  
 

Teilnahme- und stimmberechtigte Aktionäre, die nicht persönlich an der Hauptversammlung teilnehmen 
möchten, können ihr Stimmrecht durch einen Bevollmächtigten, einen von § 135 AktG erfassten 
Intermediär, eine Aktionärsvereinigung, einen Stimmrechtsberater oder durch eine Person, die sich 
geschäftsmäßig gegenüber Aktionären zur Ausübung des Stimmrechts in der Hauptversammlung erbietet, 
ausüben lassen. Die Erteilung der Vollmacht, der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der 
Gesellschaft sowie grundsätzlich auch der Widerruf der Vollmacht bedürfen der Textform. Bevollmächtigt 
ein Aktionär mehr als eine Person, kann die Gesellschaft eine oder mehrere von diesen zurückweisen. 
Weitere Informationen zur Vollmachtserteilung finden sich in den Unterlagen, die den Aktionären 
übersandt werden.  
 

Der Nachweis einer erteilten Bevollmächtigung kann unter anderem dadurch geführt werden, dass der 
Bevollmächtigte am Tag der Hauptversammlung die Vollmacht an der Einlasskontrolle vorweist, oder auch 
durch Übermittlung des Nachweises per Post oder per E-Mail an die oben genannte Anmeldeadresse der 
AIXTRON SE.  
 

Vorstehende Übermittlungswege stehen auch zur Verfügung, wenn die Erteilung der Vollmacht durch 
Erklärung gegenüber der Gesellschaft erfolgen soll; ein gesonderter Nachweis über die Erteilung der 
Bevollmächtigung erübrigt sich in diesem Fall. Auch der Widerruf einer bereits erteilten Vollmacht kann 
auf den vorgenannten Übermittlungswegen unmittelbar gegenüber der Gesellschaft erklärt werden. Ein 
solcher Widerruf erfolgt zudem formfrei durch persönliches Erscheinen auf der Hauptversammlung.   
 

Aktionäre, die einen Vertreter bevollmächtigen möchten, werden gebeten, zur Erteilung der Vollmacht die 
Formulare zu verwenden, welche die Gesellschaft hierfür bereithält.   
  

Die Formulare zur Erteilung einer Vollmacht werden dem Einladungsschreiben beigefügt und können auch 
auf der Internetseite der Gesellschaft unter  
 

www.aixtron.com/hv 
 
heruntergeladen, sowie unter der oben genannten Anmeldeadresse per Post oder per E-Mail angefordert 
werden.  
  

Bei der Bevollmächtigung eines von § 135 AktG erfassten Intermediärs, eines Stimmrechtsberaters, einer 
Aktionärsvereinigung oder einer Person, die sich geschäftsmäßig gegenüber Aktionären zur Ausübung des 
Stimmrechts in der Hauptversammlung erbietet oder eines nach § 135 Abs. 8 AktG gleichgestellten 
Instituts oder Unternehmens sowie für den Widerruf und den Nachweis einer solchen Bevollmächtigung 
können Besonderheiten gelten; die Aktionäre werden gebeten, sich in einem solchen Fall mit dem zu 
Bevollmächtigenden rechtzeitig wegen einer von ihm möglicherweise geforderten Form der Vollmacht 
abzustimmen. Ein Intermediär darf das Stimmrecht für Namensaktien, die ihm nicht gehören, als deren 
Inhaber er aber im Aktienregister eingetragen ist, nur auf Grund einer Ermächtigung ausüben. 

 

4. Verfahren für die Stimmabgabe durch von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter  
 

Die Gesellschaft bietet teilnahme- und stimmberechtigten Aktionären an, von der Gesellschaft benannte 
Stimmrechtsvertreter bereits vor der Hauptversammlung zu bevollmächtigen. Die von der Gesellschaft 
benannten Stimmrechtsvertreter üben das Stimmrecht im Fall ihrer Bevollmächtigung weisungsgebunden 
aus. Ohne Weisungen des Aktionärs sind die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter nicht 
zur Stimmrechtsausübung befugt. Die Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten 
Stimmrechtsvertreter sind entweder elektronisch unter Nutzung des passwortgeschützten Internetservice 
gemäß des von der Gesellschaft festgelegten Verfahrens unter der Internetadresse 
 

https://www.aixtron.com/hv
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www.aixtron.com/hv 
 

gemäß des von der Gesellschaft festgelegten Verfahrens oder in Textform zu erteilen.   
  

Die Zugangsdaten für die Nutzung des passwortgeschützten Internetservice und das Formular zur 
Vollmachts- und Weisungserteilung an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter werden 
dem Einladungsschreiben beigefügt. Das Formular kann zudem unter der oben genannten 
Anmeldeadresse der AIXTRON SE per Post oder per E-Mail angefordert werden. Ferner steht ein neutrales 
Formular zusammen mit weiteren Informationen zur Vollmachts- und Weisungserteilung an die von der 
Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter auf der Internetseite der Gesellschaft unter  
 

www.aixtron.com/hv 
zum Herunterladen bereit.   
  

Aktionäre, die die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter bevollmächtigen möchten, 
werden gebeten, die Vollmachten nebst Weisungen spätestens bis zum 12. Mai 2026, um 18:00 Uhr 
(MESZ) (Eingang bei der Gesellschaft), per Post oder per E-Mail an die oben genannte Anmeldeadresse 
der AIXTRON SE zu übermitteln. Gleiches gilt für die Änderung und den Widerruf erteilter Vollmacht und 
Weisungen. Der passwortgeschützte Internetservice unter der Internetadresse 
 

www.aixtron.com/hv 
 

gemäß dem von der Gesellschaft festgelegten Verfahren steht Aktionären zur Vollmachts- und 
Weisungserteilung ebenfalls zur Verfügung. Änderungen und der Widerruf von bereits erteilten 
Vollmachten nebst Weisungen über den passwortgeschützten Internetservice sind bis zum 12. Mai 2026, 
um 18:00 Uhr (MESZ) (Eingang bei der Gesellschaft), möglich. Die persönliche Teilnahme oder die 
Teilnahme eines Bevollmächtigten an der Hauptversammlung gilt automatisch als Widerruf der zuvor an 
die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter erteilten Vollmacht und Weisungen. 

 

5. Verfahren für die Stimmabgabe durch Briefwahl   
 

Aktionäre, die im Aktienregister eingetragen sind, können ihre Stimme durch Briefwahl abgeben, ohne an 
der Hauptversammlung teilzunehmen. Zur Ausübung des Stimmrechts im Wege der Briefwahl sind nur 
diejenigen eingetragenen Aktionäre berechtigt, die rechtzeitig bis zum Ablauf des 6. Mai 2026, um 24:00 
Uhr (MESZ) (Eingang bei der Gesellschaft) angemeldet sind.   
  

Die Stimmabgabe im Wege der Briefwahl erfolgt dann entweder per Post oder per E-Mail unter Nutzung 
der oben genannten Anmeldeadresse der AIXTRON SE oder elektronisch unter Nutzung des 
passwortgeschützten Internetservice unter der Internetadresse 
 

www.aixtron.com/hv 
 

gemäß des von der Gesellschaft festgelegten Verfahrens und muss spätestens bis zum   
  

12. Mai 2026, um 18:00 Uhr (MESZ) 
  
bei der Gesellschaft eingegangen sein.   
  

Ein Formular zur Stimmabgabe im Wege der Briefwahl wird dem Einladungsschreiben beigefügt und kann 
auch auf der Internetseite der Gesellschaft unter 
 

www.aixtron.com/hv 
 

https://www.aixtron.com/hv
https://www.aixtron.com/hv
https://www.aixtron.com/hv
https://www.aixtron.com/hv
https://www.aixtron.com/hv
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heruntergeladen werden. Es kann zudem unter der oben genannten Anmeldeadresse der AIXTRON SE per 
Post oder per E-Mail angefordert werden. Auf dem Formular und unter der Internetadresse 
 

www.aixtron.com/hv 
 

finden Aktionäre weitere Hinweise zur Briefwahl.  
  

Auch bevollmächtigte Intermediäre, Aktionärsvereinigungen oder andere ihnen nach § 135 Abs. 8 AktG 
gleichgestellte Personen und Institutionen können sich der Briefwahl bedienen.   
  

Für die Ausübung des Stimmrechts im Wege der Briefwahl ist ebenfalls der am Tag der 
Hauptversammlung im Aktienregister eingetragene Aktienbestand maßgebend.   
  

Abgegebene Briefwahlstimmen können bis zum 12. Mai 2026, um 18:00 Uhr (MESZ) (Eingang bei der 
Gesellschaft), per Post oder per E-Mail unter der oben genannten Anmeldeadresse der AIXTRON SE oder 
elektronisch unter Nutzung des passwortgeschützten Internetservice unter der Internetadresse 
 

www.aixtron.com/hv 
 

gemäß des von der Gesellschaft festgelegten Verfahrens geändert oder widerrufen werden. Die 
persönliche Teilnahme an der Hauptversammlung gilt automatisch als Widerruf der zuvor erfolgten 
Stimmabgabe per Briefwahl. 
 

6. Rechte der Aktionäre nach Art. 56 SE-Verordnung, § 50 Abs. 2 SE Ausführungsgesetz, § 122 Abs. 2, § 126 
Abs. 1, § 127, § 131 Abs. 1 AktG, Verlangen auf Tagesordnungsergänzung nach Art. 56 SE-Verordnung, 
§ 50 Abs. 2 SE Ausführungsgesetz, § 122 Abs. 2 AktG 
 

Aktionäre, deren Anteile zusammen 5 Prozent des Grundkapitals oder einen anteiligen Betrag am 
Grundkapital von EUR 500.000,00 (dies entspricht 500.000 Stückaktien) erreichen, können verlangen, dass 
Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt und bekannt gemacht werden. Das Verlangen ist schriftlich an 
den Vorstand zu richten und muss der Gesellschaft spätestens bis zum Ablauf des 12. April 2026, 24:00 
Uhr (MESZ) zugehen. Jedem neuen Gegenstand der Tagesordnung muss eine Begründung oder eine 
Beschlussvorlage beiliegen. Bitte richten Sie entsprechende Verlangen an die folgende Adresse:  
  

AIXTRON SE 
Vorstand 

Dornkaulstraße 2 
52134 Herzogenrath 

  

Bekanntzumachende Ergänzungen der Tagesordnung werden unverzüglich nach Zugang des Verlangens im 
Bundesanzeiger veröffentlicht und gemäß § 121 Abs. 4a AktG solchen Medien zur Veröffentlichung 
zugeleitet, bei denen davon ausgegangen werden kann, dass sie die Information in der gesamten 
Europäischen Union verbreiten. Sie werden den Aktionären außerdem über die Internetadresse der 
Gesellschaft unter  
 

www.aixtron.com/hv 
 

zugänglich gemacht. Die geänderte Tagesordnung wird ferner gemäß § 125 Abs. 1 Satz 3 AktG mitgeteilt. 
 

Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß §§ 126 Abs. 1, 127 AktG  
Jeder Aktionär ist berechtigt, Gegenanträge zu den Beschlussvorschlägen zu den Punkten der 
Tagesordnung zu stellen. Sollen die Gegenanträge bereits im Vorfeld der Hauptversammlung zugänglich 
gemacht werden, sind sie gemäß § 126 Abs. 1 AktG spätestens bis zum Ablauf des 28. April 2026, 24:00 

https://www.aixtron.com/hv
https://www.aixtron.com/hv
https://www.aixtron.com/hv
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Uhr (MESZ) an die nachstehende Adresse zu übersenden. Anderweitig adressierte Gegenanträge und 
Wahlvorschläge werden nicht berücksichtigt.  
 

AIXTRON SE 
Investor Relations 
Dornkaulstraße 2 

52134 Herzogenrath 
E-Mail: AIXTRON-HV@aixtron.com 

 

Vorbehaltlich § 126 Abs. 2 und 3 AktG werden zugänglich zu machende Gegenanträge von Aktionären 
einschließlich des Namens des Aktionärs, einer etwaigen Begründung und einer etwaigen Stellungnahme 
der Verwaltung unverzüglich auf der Internetseite der Gesellschaft unter  
 

www.aixtron.com/hv 

veröffentlicht.   
 

Für den Wahlvorschlag eines Aktionärs gemäß § 127 AktG gelten die vorstehenden Ausführungen 
einschließlich der Frist für die Zugänglichmachung des Wahlvorschlags (Zugang spätestens bis zum Ablauf 
des 28. April 2026, um 24:00 Uhr (MESZ) sinngemäß; der Wahlvorschlag muss nicht begründet werden. 
Der Vorstand der AIXTRON SE braucht den Wahlvorschlag nach § 127 Satz 3 AktG auch dann nicht 
zugänglich zu machen, wenn der Vorschlag nicht den Namen, den ausgeübten Beruf und Wohnort der 
vorgeschlagenen Person enthält.  
 

Auskunftsrecht der Aktionäre nach § 131 Abs. 1 AktG   
In der Hauptversammlung kann jeder Aktionär und Aktionärsvertreter vom Vorstand Auskunft über 
Angelegenheiten der Gesellschaft verlangen, soweit die Auskunft zur sachgemäßen Beurteilung der 
Tagesordnung erforderlich ist (§ 131 Abs. 1 AktG). Die Auskunftspflicht erstreckt sich auch auf die 
rechtlichen und geschäftlichen Beziehungen der Gesellschaft zu einem verbundenen Unternehmen sowie 
auf die Lage des Konzerns und der in den Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen. Von der 
Beantwortung einzelner Fragen kann der Vorstand aus den in § 131 Abs. 3 AktG genannten Gründen 
absehen. Nach der Satzung ist der Versammlungsleiter ermächtigt, das Frage- und Rederecht der 
Aktionäre zeitlich angemessen zu beschränken. 

 

7. Weitergehende Erläuterungen / Hinweis auf die Internetseite der Gesellschaft   
 

Weitergehende Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre nach Art. 56 SE-Verordnung, § 50 Abs. 2 SE-
Ausführungsgesetz, § 122 Abs. 2, § 126 Abs. 1, § 127, § 131 Abs. 1 AktG finden sich auch auf der 
Internetseite der Gesellschaft unter  

www.aixtron.com/hv. 
 

Auch die nach § 124a AktG zugänglich zu machenden Unterlagen und Informationen zur 
Hauptversammlung finden sich auf der Internetseite der Gesellschaft unter 
 

www.aixtron.com/hv. 
 

Die Abstimmungsergebnisse werden nach der Hauptversammlung unter der gleichen Internetadresse 
veröffentlicht. 
 

8. Informationen zum Datenschutz 

 
Informationen zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten im Zusammenhang mit der 
Hauptversammlung und dem Aktienregister finden Sie auf der Internetseite der Gesellschaft unter 
 

www.aixtron.com/hv. 
 

mailto:AIXTRON-HV@aixtron.com
https://www.aixtron.com/hv
https://www.aixtron.com/hv
https://www.aixtron.com/hv
https://www.aixtron.com/hv
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Herzogenrath, im März 2026  
  

AIXTRON SE   
Der Vorstand  

***** 


